
Schriften zum Öffentlichen Recht

Band 209

Körperschaften
und Zwangsmitgliedschaft

Die staatsorganisations- und grundrechtliche Problematik

der Zwangsverbände, aufgezeigt am Beispiel

von Arbeitnehmerkammern

Von

Dieter Mronz

Duncker & Humblot  ·  Berlin



DIETER MRONZ 

Körperschaften  und Zwangemitgliedschaft 



Schri f ten zum ö f f e n t l i c h e n Recht 

Band 209 



Körperschaften 
und Zwangsmitgliedschaft 

Die etaatsorganisatione-und grundrechtliche Problematik der Zwangeverbände 
aufgezeigt am Beispiel von Arbeitnehmerkammern 

Von 

Dr. Dieter Mronz 

D U N C K E R & H U M B L O T / B E R L I N 



All« Redite vorbehalten 
© 1973 Duncker & Humblot, Berlin 41 

Gedruckt 1973 bei Buchdruckerei Feeee & Schulz, Berlin 41 
Printed in Germany 

ISBN 3 428 02867 8 

D 29 



Meiner  Frau 





Vorwort 

Der Mensch lebt als soziales Wesen von und in der Gemeinschaft. 
Während gesellige und ideelle Vereinigungen in unserer Zeit rückläufige 
Mitgliederzahlen beklagen, erfreuen  sich vor allem berufliche und w i r t -
schaftliche Interessenzusammenschlüsse anhaltender Beliebtheit. Denn 
heute ist es weniger der Bürger selbst, der seine Interessen publiziert. 
Das besorgen vielmehr mächtige und lautstarke Verbände, indem sie 
durch Auseinandersetzung mit anderen Interessengruppen und selbst 
mit dem Staat die Anonymität des einzelnen in der modernen Massen-
gesellschaft überbrücken. Pluralismus und Gruppenegoismus stehen in 
voller Blüte. 

Parallel zu gesellschaftlichen Vereinigungen organisiert und diszi-
pliniert der Staat seine Bürger in vielfältigen Körperschaften  des öffent-
lichen Rechts. Seit langem bestehen zu Zwecken von Standesaufsicht und 
Standesvertretung geschaffene  Kammern für gewerbliche und freie 
Berufe, ζ. B. Ärzte-, Industrie- und Handels-, Landwirtschafts- und 
Rechtsanwaltskammern, um nur einige zu nennen. Neben diesen und 
anderen Zwangsorganisationen, etwa Sozialversicherungsträgern,  findet 
sich eine bunte Palette öffentlich-rechtlicher  Körperschaften,  die auf 
freiwil l iger  Mitgliedschaft beruhen: Gebilde wie Religionsgemeinschaf-
ten und Handwerksinnungen, etliche Genossenschaften und das Baye-
rische Rote Kreuz verkörpern einzelne Beispiele für den üppigen 
Bestand. Die Bandbreite des deutschen Körperschaftswesens  w i rd 
ferner  dadurch unterstrichen, daß öffentlich-rechtliche  Korporationen 
nicht nur auf der Zusammenfassung natürlicher Personen gründen. 
Ausschließlich juristische Personen formieren  die Basis etwa der 
Berufsschulverbände,  der Kommunalen Spitzenverbände in Bayern 
sowie des Bundesverbandes für den Selbstschutz. 

Die angesichts jener Vielfalt aufbrechenden Fragen um Strukturen 
und Modalitäten, um Zulässigkeit und Grenzen der Bi ldung von Körper-
schaften des öffentlichen  Rechts führen zum Schnittpunkt der kontro-
versen Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft: dort präsentiert 
sich das Phänomen jenes weihevollen und klärungsbedürftigen  öffent-
lich-rechtlichen Körperschaftsstatus;  dort ist die Rede von Selbstver-
waltung als dem gesellschaftlichen Pendant zur mittelbaren Staats-
verwaltung; dort kollidieren grundgesetzlich garantierte Vereinigungs-
freiheit  und staatlich verfügte Zwangsmitgliedschaft; dort stehen 
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„öffentliche"  und „staatliche Aufgaben" zur Erledigung wie Klärung 
an; dort findet sich endlich die beispielgebende und aktuelle Problema-
t ik zusätzlicher Kammern für Arbeiter und Angestellte. Offenbart  ihre 
Gründung nicht die suspekte staatliche Tendenz zum lückenlosen 
ständischen System öffentlich-rechtlicher  Zwangskorporationen? Ent-
larvt die Errichtung von Arbeitnehmerkammern — wie häufig ver-
mutet — nicht das Streben nach Schwächung gewerkschaftlicher 
Positionen? 

Den angedeuteten Problemen nachzugehen, dabei Befund und Lehren 
zu „Körperschaften  und Zwangsmitgliedschaft" kritisch zu skizzieren 
sowie die Spezies „Arbeitnehmerkammern" als Modellfall eingehend zu 
beleuchten, ist das Ziel der vorliegenden Abhandlung. Sie wurde von 
der Juristischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität  Erlangen-
Nürnberg im Sommersemester 1972 als Dissertation angenommen und 
mi t dem Fakultätspreis des Dekanatsjahres 1971/72 ausgezeichnet. 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Schrifttum sind bis zum Frühjahr 
1972 berücksichtigt. 

Großen Dank schulde ich meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor 
Dr. K . Obermayer. Er nahm mich in entgegenkommender Weise als 
Doktorand auf und hat die hier vorgelegte Arbeit mi t vielfältigem 
kritischen Rat und stets hilfsbereiter  Unterstützung ermöglicht und in 
hohem Maße gefördert.  Zu Dank verpflichtet b in ich ferner  Herrn 
Universitätsdozent Dr. U. Steiner, dessen freundliche Bereitschaft  zur 
fachlichen Diskussion mir wiederholt Anlaß gab, gewonnene Ergebnisse 
zu vertiefen und abzusichern. Danken darf  ich auch Herrn Professor  Dr. 
A. Voigt, dem Korreferenten  der Arbeit, für eine Reihe wertvoller 
Hinweise. Außerdem gebührt Dank Herrn Ministerialrat a. D. Dr. 
J. Broermann für die großzügige Übernahme der Abhandlung in das 
Programm seines Verlages. Schließlich sei auch an dieser Stelle meiner 
Mutter, Frau Elisabeth Mronz, geb. Püttner, tiefer Dank bekundet für 
ihre aufopferungsvolle  Güte, die mir in materieller und ideeller Hinsicht 
den Weg zum Hochschulstudium geebnet hat. 

Dieses Buch erwuchs weitgehend neben meiner Beschäftigung als 
Rechtsreferendar  im Bezirk des Oberlandesgerichts Nürnberg, zum Teil 
auch anläßlich eines unbezahlten Sonderurlaubs. Ich widme es meiner 
Frau. Sie hat während seines Entstehens in bewundernswerter A r t auf 
manche Annehmlichkeiten verzichtet und wesentlich zum Gelingen der 
Arbeit beigetragen. 

Erlangen, am 1. November 1972 
Dieter  Mronz 
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Erstes  Kapitel 

Entwicklung, Wesen und Problematik 
der Arbeitnehmerkammern als Zwangskörperschaften 

des öffentlichen Rechts 

Überblick 

A m Beispiel der Arbeitnehmerkammern eröffnet  sich die weitge-
spannte Problematik um Körperschaften  des öffentlichen  Rechts. 

Eine nähere Beleuchtung der Entwicklung dieser Kammern gibt 
Kunde über die historisch gewachsene, von den politischen und w i r t -
schaftlichen Verhältnissen des 19. Jahrhunderts geprägte Idee öffent-
lich-rechtlicher Standesvertretungen. Sie erleichtert zudem das Ver-
ständnis der gegenwärtigen Diskussion um Gründung und Ausgestal-
tung weiterer derartiger Gebilde (§ 1). 

Ferner führt  die Schilderung des Wesens der Arbeitnehmerkammern, 
ihrer Rechtsgrundlagen, Organisation und Tätigkeit (§ 2), zu den 
juristischen Fragen, welche einer Qualifikation als Körperschaften  des 
öffentlichen  Rechts (§ 3) notwendig folgen. 

A m Ende dieser Darlegungen w i rd es schließlich anzustreben sein, 
die zahlreichen erörterungswerten Probleme um öffentlich-rechtliche 
Körperschaften  und Arbeitnehmerkammern auf zentrale Fragestellun-
gen zu reduzieren und den Fortgang der Gesamtabhandlung auf das 
Phänomen der Zwangsmitgliedschaft auszurichten (§ 4). 

§ 1 Die Entwicklung von Arbeitnehmerkammern 

A. Entwicklung  in Deutschland 

I . Die Zeit bis zum Ersten Weltkr ieg 

I m Vormärz, zu Beginn der Industr ial is ierung und des Fabrikwesens i n 
Deutschland, fühl ten sich die verschiedensten bürgerlichen Gruppen und 
Z i rke l bemüßigt, die soziale Distanz zur „arbeitenden Klasse" zu mindern und 
die K lu f t zwischen Fabr ikherrn und Arbei tern zu überbrücken. 
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So bemühten sich l iberale Bürger i n dem für derartige Bestrebungen 
beispielhaften „Centraiverein  für das Wohl der arbeitenden Klassen"1 um 
die Förderung der Arbeiterselbstverwaltung durch den Ruf nach paritätischen 
„Fabrikvereinen", „Fabrikausschüssen" und ähnlichen, auch überbetrieb-
lichen Einrichtungen 2 . I n dieser, vor al lem aus den geistigen Quellen eines 
utopischen Sozialismus wie romantischen Korporatismus gespeisten Ideen-
welt , war der Berl iner „Centraiverein" als Mi t te lpunkt für ein den gesam-
ten preußischen Staat überspannendes Netz von Handwerker- und Arbei ter-
h i l f svereinen ausersehen. Bald hatten jedoch — je nach Zusammensetzung 
und Region — i n den verschiedenen Einzelvereinen Liberale, Radikale, 
Sozialisten oder Kommunisten die Oberhand gewonnen und diese Gebilde 
auf ihre Ziele eingeschworen. A m Vorabend der Revolut ion war jenes 
Moment politischer Akt iv ie rung der Arbeiter das gewichtigere, als das 
letztl ich erfolglose, we i l gelähmte, soziale Bemühen u m wirkungsvol le 
paritätisch besetzte Fabrikvereine. 

Infolge der vormärzlichen Ereignisse und des Revolutionsjahres 1848 
kristal l is ierten sich schließlich Vorschläge für „Arbeiter-  und Armenland-
räte"  als „von den Regierungen berufene und unter ihrer Aufsicht und Le i -
tung legale Associationen und Organe der Arbe i ter " 3 sowie für die später 
verwirk l ichten preußischen und nur projekt ierten sächsischen „Gewerbe-
räte"  heraus. Diese i n den mitteldeutschen und schlesischen Industriebezirken 
Preußens eingeführten Gewerberäte 4 sollten zur Wahrnehmung der In ter -
essen des Handwerks und der Industr ie als Beratungsorgane der Behörden 
wirken. Der Gewerberat setzte sich i n den beiden ersteren seiner insgesamt 
drei „Abtei lungen" für Handwerker, Fabrik industr ie und Handelsstand in 
einer ungeraden Mitgl iederzahl aus Arbeitgebern und Arbei tern derart 
zusammen, daß „ u m die notwendige Mehrheit bei den Abst immungen zu 
erreichen" der Unternehmerseite stets ein Vertreter mehr angehörtet 

Z\\r  Tät igkeit des Gewerberates zählten Arbeitszeitfestsetzungen, E in-
richtungen und Betreibung von Unterstützungskassen, Anordnungen über die 
Verhältnisse zwischen Fabrikherren und Arbei tern und ähnliches mehr. A n 
sich stellte die Schaffung  von Gewerberäten aber nur eine taktische Maß-
nahme der preußischen Obrigkeit nach den Vorkommnissen von 1848 dar, 
ohne einen Abbau der Spannungen zwischen Arbeitgebern und Arbei tern 
bewirken zu können. Auch wurden Tät igkeit und Effekt iv i tät  dieser Ge-
bi lde durch Gesetz vom 18. Ma i 1854 i m reaktionären Sinne erheblich ein-
geschränkt. So mußten die preußischen Gewerberäte schließlich daran 
scheitern, daß sie von ihren konservativen Schöpfern i n Verkennung der 
einsetzenden sozialen Emanzipation als abhängige, die Klassenunterschiede 
betonende Inst i tut ionen gedacht und damit zwangsläufig der Gegnerschaft 
ihrer arbeitenden „Schützlinge" ausgeliefert  waren 6 . Trotz weiterer Novellen 
zur Gewerbeordnung, letztmals hinsichtl ich der Gewerberäte i m Jahre 1861, 

ι Vgl. dazu Stiebel t Nora, Der Zentralverein für das Wohl der arbeitenden 
Klassen i m vormärzlichen Preußen, Diss, phil., Heidelberg 1922. 

2 Vgl. Krisam,  Beteiligung, S. 65. 
» Vgl. v. Baader,  Franz, Gesammelte Werke, Hamburg 1851 bis 1860, Bd. V I , 

S. 140. 
4 Vgl. Novelle zur preußischen Gewerbeordnung v. 31.1.1850. 
δ Vgl. Teuteberg,  Mitbest immung, S. 320 f. (326). 
β Vgl. Krisam,  Beteiligung, S. 66. 
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wurden von den ehemals genehmigten 93 preußischen Räten i m Jahre 1864 
die drei letzten noch bestehenden aufgehoben 7. I n Sachsen dagegen waren 
die bereits wei t gediehenen und vielversprechenden Bemühungen u m Ge-
werberäte schon vor ihrer gesetzlichen Verwirk l ichung durch den blut igen 
Maiaufstand des Jahres 1849 zunichte gemacht worden 8 . 

Die Idee einer i n staatlich anerkannten, gesetzlichen Organen wirkenden 
Interessenvertretung der Arbeiterschaft  bl ieb trotz der Fehlschläge i n den 
Königreichen Sachsen und Preußen erhalten. Besaßen doch Handel, Hand-
werk und Landwirtschaft  zu jener Zeit bereits eingewurzelte Insti tut ionen, 
Deputationen und Kammern. Auch das allmähliche Entstehen von Gewerk-
schaften t rug seinen Tei l zum Wiedererstarken der Bestrebungen nach 
öffentlich-rechtlichen  Arbeitervertretungen bei, wie es sich am Wechsel vom 
19. zum 20. Jahrhundert äußerte. 

So forderte  i m Jahre 1871 der 1839 zu Stett in geborene und i n Freiburg 
lehrende Nationalökonom Gustav Friedrich von Schönberg die Schaffung 
eines das ganze Reich überspannenden Systems von Arbeitsämtern  m i t 
einem Reichs-Arbeitsamt an der Spitze«. Diese Arbeitsämter — den heutigen 
nicht vergleichbar — sollten m i t Unternehmern und Arbei tern paritätisch 
besetzt werden. Es war vorgesehen, beiden Gruppen die Vertretung durch 
Personen ihres Vertrauens i n einem vom Amtslei ter geschaffenen  Beirat 
zu ermöglichen10. Die Tätigkeit der Arbeitsämter sollte sich insbesondere 
auf das Gebiet der Arbeiterstat ist ik und der Vermi t t lung in Gewerbs- und 
Arbeitsstrei t igkeiten 11 erstrecken 12. Ferner waren diese Ämter dazu aus-
ersehen, den Regierungen die notwendigen Unterlagen für die Sozialgesetz-
gebung zu liefern. 

Solche und ähnliche Vorschläge entsprangen — trotz gewisser Fortschritte 
— der typischen Geisteshaltung und dem Staats Verständnis jener Zeit, 
wonach der vom Souverän abgeleitete und den Beherrschten entgegen-
tretende Obrigkeitsstaat sich i n bloßer Eingri f fsverwaltung  erging und m i t 
dieser identifizierte.  Sozialpolitische Diskussionen mi t dem Ziel der Ge-
währung gewisser Rechte und Leistungen an die beherrschten Klassen 
standen demzufolge nicht unter den Aspekten eines i m Sinne von Selbst-
verwal tung und Daseinsvorsorge tätigen modernen Staates, sondern waren 
obrigkeitl ichen Maximen der Aufrechterhaltung  von Sicherheit  und Ordnung 
verhaftet.  So n immt es nicht Wunder, wenn ein der Schule Kettelers ent-
stammender Theologe, der Mainzer Domkapitu lar Christoph Moufang™, 
i m Jahre 1876 dem Reichstag zur Begrüßung von (den v. Schönbergschen 
Anregungen ähnlichen) sozialpolitischen Ideen des Zentrums vortrug, er 
könne es sich recht gut vorstellen, „wenn die Gesetzgebung dazu überginge, 

7 Vgl. Teuteberg,  Mitbestimmung, S. 332 f. 
8 Vgl. Teuteberg,  w ie vor, S. 335 f. (344). 
9 Vgl. v. Schönberg,  Gustav Friedrich, Arbeitsämter. Eine Aufgabe des 

deutschen Reichs, Ber l in 1871; über v. Schönberg vgl. Ν . N., Hdwb. der 
Staatswissenschaften, 3. Aufl., Bd. V I I , Jena 1911, S. 316; zu v. Schönbergs 
Entwur f näher vgl. Harms,  Deutsche Arbeitskammern, S. 39 ff. 

1 0 Vgl. Harms,  Deutsche Arbeitskammern, S. 42. 
1 1 Aus der Zusammenarbeit von Amtsleiter, Arbei ter- und Unternehmer-

vertretern erwartete man einen arbeitsrechtlichen Schlichtungseffekt. 
1 2 Vgl. Born,  Sozialpolit ik, S. 225; Harms,  Deutsche Arbeitskammern, S.42. 
!» Vgl. die informative Biographie von Gölten,  Josef, Christoph Moufang, 

Mainz 1961. 


